
- in Jahresbeträgen - 
Anlage I 

 

zur Entgeltordnung der Eichsfelder Musikschule (Stand 01.08.2026) 

 

I. Aufnahmeentgelt: 

Für jede/n Musikschüler/in wird bei Beginn der Ausbildung ein einmaliges Aufnahmeentgelt in Höhe 

von 10,00 EURO erhoben und mit der ersten Rechnungslegung fällig. 

 

II. Unterrichtsentgelte: 

 

(1) Kurse der Grundstufe als  

Gruppenunterricht:     Kursentgelt in Euro pro Person 

 

 1. Musikalische Früherziehung  

 (1 Stunde zu 45 Min. pro Woche)     198,00 

 

 2. Musikalischer  Grundkurs 

(1 Stunde zu 45 Min. pro Woche)     198,00 

 

 3. Spiel auf Instrumenten (Orff usw.) 

(1 Stunde zu 45 Min. pro Woche)     216,00 

 

 4. zusätzliche Kursangebote  (z.B. IK)    228,00 

 

(2) Instrumental- und Vokalausbildung:  „Schülerentgelt“ „Erwachsenenentgelt“ 

        

1. Einzelunterricht 

 (Unterrichtsstunde zu 45 Min. pro Woche)   744,00  888,00 

 

 2. Einzelunterricht  

(Unterrichtsstunde zu 30 Min. pro Woche)   492,00  600,00 

 

 3. Gruppenunterricht für 2 Schüler 

 (1 Stunde zu 45 Min. pro Woche)    444,00  540,00 

 

 4. Gruppenunterricht für 3 Schüler 

 (Unterrichtsstunde zu 45 Min. pro Woche)   324,00  396,00 

 

 5. Gruppenunterricht für 4 Schüler 

(Unterrichtsstunde zu 45 Min. pro Woche)   264,00  312,00 

 

(3) Unterricht in den Ergänzungsfächern:  Jahresentgelt in Euro pro Person 

 

1. Musiklehre Grundkurs          96,00   

 

2. Musiklehre Spezialkurs       192,00   

  

(4) Unterricht im Ensemble –  

ohne Hauptfach nach Ziff. (2)    „Schülerentgelt“ „Erwachsenenentgelt“ 

        

Ensembleunterricht      216,00  252,00 

 

III. Überlassung von Musikinstrumenten: 

 

Mietentgelte werden monatlich pro überlassenem Instrument wie folgt berechnet: 

 

Wiederbeschaffungswert in EUR:  Miete in EUR 

bis 1.000,00 15,00 

1.001,00 – 1.500,00 17,00 

1.501,00 – 2.000,00 19,00 

ab 2.001,00 21,00 

 

Die Mietentgelte sind Bruttoangaben und enthalten die jeweils gültige Umsatzsteuer. 


